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INFORMATIONEN UND MERKBLATT 

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNGEN / GARANTIEERKLÄRUNGEN 
 

Verpflichtungserklärung des Bundes für kurzfristige Besuche bis 90 Tage 
 
Die Verpflichtungserklärung ist ein offizielles Dokument, das zum Nachweis ausreichender finanzieller Mittel 
für den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen dient. Die Antragstellenden reichen das Visumgesuch bei der 
für seinen Wohnort zuständigen Schweizer Auslandvertretung ein. Die Schweizer Auslandsvertretung hän-
digt den Antragsstellenden das Formular der Verpflichtungserklärung aus. Die Antragsstellenden füllen Ziffer 
1 des Formulars aus und stellen es dem Garanten zu. Gewisse Auslandvertretungen senden das Formular 
dem Garanten auch direkt per E-Mail zu. Eine Verpflichtungserklärung abgeben können:  
- Schweizerbürgerinnen und -bürger;  

- Ausländerinnen und Ausländer mit Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung;  

- im Handelsregister eingetragene juristische Personen.  
 
Mit der Unterzeichnung der Erklärung verpflichtet sich der Garant:  
- Kosten betreffend Krankheit, Unfall, Rückreise und Lebensunterhalt, welche dem Gemeinwesen oder 

privaten Erbringern von medizinischen Dienstleistungen während des Aufenthalts des Gastes im Schen-
gen-Raum entstehen zu übernehmen. 

- Kosten in der Höhe von insgesamt höchstens 30‘000 Schweizer Franken für Einzelpersonen sowie für 
gemeinsam reisende Gruppen und Familien bis zu maximal zehn Personen, zu übernehmen. 

- Die Verpflichtungserklärung ist unwiderruflich! 
 
Der Garant ergänzt und unterzeichnet das Formular und gibt dies mit den benötigten Unterlagen persönlich 
am Schalter der Einwohnerdienste ab. Die Einwohnerdienste prüfen das Gesuch und reichen es anschliessend 
direkt an das Amt für Migration ein. Der Garant wird nicht direkt über den Entscheid der Einwohnerdienste 
informiert. 
 
Benötigte Unterlagen: 

- Vollständig ausgefüllte Selbstdeklaration des Garanten/der Garantin 

- Vollständig ausgefüllte Verpflichtungserklärung 

- Ausweis des Garanten/der Garantin sowie des Ehepartners/der Ehepartnerin 

- Mietvertrag sowie aktueller Zahlungsnachweis der Miete oder Bestätigung Hypothekarzins pro Jahr 

- Aktuelle Lohnabrechnung (nicht älter als drei Monate) respektive bei einer Rente eine aktuelle Gut-

schriftsanzeige der Bank 

- Kontoauszüge vom letzten Monat (aktueller Nachweis des vorhandenen Vermögens) 

- Nachweis einer Reiseversicherung in der Höhe von CHF 30'000 oder CHF 50'000 (falls auf Verpflich-

tungserklärung verlangt) 

- Gebühr von CHF 10.00 

 

 
  



 

 

 

Seite 2 von 3 

 

Verpflichtungserklärung des Kantons für Aufenthaltsbewilligungen bei Aufenthalten über 90 Tagen 

 
Die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung setzt grundsätzlich voraus, dass der betreffende Ausländer oder 
die betreffende Ausländerin genügend finanzielle Mittel für seinen oder ihren Unterhalt und für den Unter-
halt der Familie hat. Gleichzeitig kann die Sozialhilfeabhängigkeit zum Widerruf einer bestehenden Bewilli-
gung führen. Das Amt für Migration und Bürgerrechte Baselland entscheidet in welchen Fällen eine kantonale 
Verpflichtungserklärung benötigt wird. 
 
Mit der Unterzeichnung der Erklärung verpflichtet sich der Garant, die Kosten betreffend Krankheit, Unfall, 
Rückreise und Lebensunterhalt, welche dem Gemeinwesen oder privaten Erbringern von medizinischen 
Dienstleistungen während des Aufenthalts des Gastes im Schengen-Raum entstehen, vollumfänglich zu über-
nehmen. Die Verpflichtungserklärung ist unwiderruflich! 
 
Der Garant unterzeichnet das Formular und gibt dies mit den benötigten Unterlagen persönlich am Schalter 
der Einwohnerdienste ab. Die Einwohnerdienste prüfen das Gesuch und reichen es anschliessend direkt an 
das Amt für Migration weiter. Der Garant wird nicht direkt über den Entscheid der Einwohnerdienste infor-
miert. 

 

- Vollständig ausgefüllte Selbstdeklaration des Garanten/der Garantin 

- Vollständig ausgefüllte Verpflichtungserklärung 

- Ausweis des Garanten/der Garantin sowie des Ehepartners/der Ehepartnerin 

- Mietvertrag sowie aktueller Zahlungsnachweis der Miete oder Bestätigung Hypothekarzins pro Jahr 

- Aktuelle Lohnabrechnung (nicht älter als drei Monate) respektive bei einer Rente eine aktuelle Gut-

schriftsanzeige der Bank 

- Kontoauszüge vom letzten Monat (aktueller Nachweis des vorhandenen Vermögens) 

- Gebühr von CHF 10.00 
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Muster Verpflichtungserklärung Bund: 

 

 
 

Muster Verpflichtungserklärung Kanton: 

 

 


